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1Eingegangen: 26.11.2025 / Ausgegeben: 8.1.2026

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie sind die polizeilichen Organisationseinheiten sowie die Kriminalpolizei in 
Stuttgart zum Stichtag 1. Oktober 2025 personell besetzt (bitte unter Angabe 
Haushalts-Soll 2025/2026, „Ist Netto“-Besetzung, Anzahl Anwärterinnen und 
Anwärter als Teil der Personalstärke „Ist Netto“, zusätzliche Teilzeit- sowie El-
ternzeitstellen zu „Ist Netto“, aufgeschlüsselt nach Revieren bzw. Dezernaten)? 

2.	�Wie verhält sich die Altersverteilung nach verschiedenen Altersgruppen in den 
polizeilichen Organisationseinheiten sowie der Kriminalpolizei in Stuttgart 
zum Stichtag 1. Oktober 2025 (aufgeschlüsselt nach Revieren sowie Dezerna-
ten sowie Personen unter 30, 40; über 50 und über 60 Jahre)? 

3.	�Wie viele Polizeibeamtinnen und -beamte wurden zum 1. September 2025 in 
Stuttgart neu eingestellt?

4.	�Welchen polizeilichen Organisationseinheiten und welchen Dezernaten der 
Kriminalpolizei wurden die zum 1. September 2025 neu eingestellten Polizei-
beamten in Stuttgart zugeordnet (bitte aufgeschlüsselt nach Revieren bzw. De-
zernaten, komplette Neueinstellungen, [Hoch-]Schulabsolventen inklusive An-
gabe des (Hoch)Schulstandorts, sowie Versetzungen aus anderen Revieren)?

5.	�Wie hoch waren die Jahrgangszahlen an den Polizei(hoch)schulen in Baden-
Württemberg zum Einstellungstermin Herbst 2025 (bitte aufgeschlüsselt nach 
[Hoch]schulstandorten und Zügen)? 

6.	�Wie viele Bewerbungen je ausgeschriebener Stelle sind für den aktuellen Jahr-
gang mit Beginn Herbst 2025 für die Ausbildung an Polizei(hoch)schulen ein-
gegangen? 

Kleine Anfrage
des Abg. Friedrich Haag FDP/DVP

und

Antwort
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Personalsituation und Neueinstellungen bei der Polizei Stuttgart
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7.	�Wie viele der Polizeischülerinnen und -schüler der Polizei(hoch)schulen in Ba-
den-Württemberg wurden seit dem Versetzungstermin April 2025 bis heute 
(nach aktuellem Planungsstand) in die polizeilichen Organisationseinheiten so-
wie die Kriminalpolizei in Stuttgart versetzt (bitte aufgeschlüsselt nach [Hoch-]
Schulstandort, [voraussichtlichem] Versetzungstermin nach Stuttgart sowie 
Revieren bzw. Dezernaten)?

8.	�Wie bewertet sie das Verhältnis von Personalzuwächsen und -abgängen auf 
den Stuttgarter Revieren und bei der Kriminalpolizei zum Stichtag 1. Oktober 
2025 insgesamt?

26.11.2025

Haag FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Laut der Stellungnahme des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Fra-
gestellers (Drucksache 17/7600) blieben zum Stichtag 1. April 2025 insgesamt 
17,52 Prozent der Netto-Stellen auf den Stuttgarter Polizeirevieren im Vergleich 
zum Haushalts-Soll unbesetzt.

Die Kleine Anfrage soll den Status quo der besetzten Netto-Stellen im Vergleich 
zum Haushalts-Soll sowie die Neueinstellungsperspektiven bei der Polizei in 
Stuttgart darlegen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2025 Nr. IM3-0141.5-652/26/2 beantwortet das 
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Wie sind die polizeilichen Organisationseinheiten sowie die Kriminalpolizei in 
Stuttgart zum Stichtag 1. Oktober 2025 personell besetzt (bitte unter Angabe 
Haushalts-Soll 2025/2026, „Ist Netto“-Besetzung, Anzahl Anwärterinnen und 
Anwärter als Teil der Personalstärke „Ist Netto“, zusätzliche Teilzeit- sowie El-
ternzeitstellen zu „Ist Netto“, aufgeschlüsselt nach Revieren bzw. Dezernaten)?

8.	�Wie bewertet sie das Verhältnis von Personalzuwächsen und -abgängen auf den 
Stuttgarter Revieren und bei der Kriminalpolizei zum Stichtag 1. Oktober 2025 
insgesamt?

Zu 1. und 8.:

Die Fragen 1 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Zur besseren Einordnung der nachstehend dargestellten Kenngrößen zur Perso-
nal- und Stellensituation bei den angefragten polizeilichen Organisationseinheiten 
werden zum Verhältnis von Haushaltssoll (HHS; Stellenzahl), „Personalstärke Ist 
brutto“ (Personen) und „Personalstärke Ist netto“ (Vollzeitäquivalente – VZÄ) 
folgende Informationen vorangestellt.
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Die „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) umfasst alle Personen, die einer Or-
ganisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag fest zugeordnet sind. Sie liegt 
dabei regelmäßig oberhalb der im Staatshaushaltsplan etatisierten Stellenzahl, 
was insbesondere aus der Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung und der damit 
einhergehenden teilweisen anteiligen Besetzung von Planstellen durch mehrere 
Personen resultiert. 

Die „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) liegt regelmäßig unterhalb der im Staats-
haushaltsplan etatisierten Stellenzahl. Bei der „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) 
finden neben dem tatsächlichen Beschäftigungsumfang u. a. auch temporäre Ab-
wesenheiten aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, längeren Erkrankungen, lang-
fristigen Abordnungen, internen Umsetzungen, Vorsorgekuren, Beurlaubungen 
und Fortbildungen mit einer Dauer ab sechs Wochen Berücksichtigung. Sie bildet 
die tatsächlich vorhandene Arbeitsstärke zum Stichtag ab und berücksichtigt so-
wohl die genannten temporären Abwesenheiten, als auch temporäre Verstärkun-
gen, beispielsweise durch interne Umsetzungen.

In Abweichung zur Fragestellung wurde in Bezug auf die personelle Besetzung 
auf vorliegende Daten zum Stichtag 1. September 2025 zurückgegriffen.

Aus der Tabelle in Anlage 1 ergibt sich das für die Polizeireviere des Polizeiprä-
sidiums (PP) Stuttgart zum Stichtag 1. September 2025 jeweils zugewiesene HHS 
(PVD), die „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) sowie die „Personalstärke Ist 
netto“ (VZÄ). Aus der Tabelle in Anlage 2 ergibt sich das für die Kriminalpoli-
zei des PP Stuttgart zum Stichtag 1. September 2025 jeweils zugewiesene HHS 
(PVD), die „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) sowie die „Personalstärke Ist 
netto“ (VZÄ). 

Weiter lässt sich den Tabellen entnehmen, wie viele VZÄ bei den dargestellten 
Organisationseinheiten zum Stichtag 1. September 2025 aufgrund von Teilzeit-
beschäftigung und Elternzeit nicht zur Verfügung standen. Die Gründe wurden 
soweit möglich aufgeschlüsselt. Bei Organisationseinheiten mit kleinem Perso-
nalkörper wurde auf die Aufschlüsselung verzichtet, um datenschutzrechtlich un-
zulässige Rückschlüsse auf konkrete Personen zu vermeiden. Weitere temporäre 
Abwesenheiten z. B. aufgrund von Mutterschutz, längeren Erkrankungen, lang-
fristigen Abordnungen, internen Umsetzungen, Vorsorgekuren, Beurlaubungen 
und Fortbildungen mit einer Dauer ab sechs Wochen wurden gemäß der Frage-
stellung nicht gesondert dargestellt, sind jedoch in der „Personalstärke Ist netto“ 
(VZÄ) berücksichtigt. Dies gilt ebenso für temporäre Verstärkungen, die den Or-
ganisationseinheiten zum Stichtag zugeordnet waren. 

Aufgrund einer geänderten Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittleren 
Polizeivollzugsdienst und damit einhergehend veränderten Praktikumszeiträumen 
finden die Anwärterinnen und Anwärter für den PVD, die ihr Praktikum bei den 
Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst (DuE) ver-
richten, seit dem Jahr 2024 grundsätzlich nur noch zum Stichtag 1. Januar Ein-
gang in die „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ). 

Es wird – wie bereits in vorangegangenen Drucksachen zur Personalsituation des 
PP Stuttgart – ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein aus einer sich regel-
mäßig ergebenden Differenz zwischen dem Haushaltssoll und der „Personalstärke 
Ist netto“ (VZÄ) keine belastbaren Rückschlüsse auf unbesetzte – und durch Per-
sonalzuweisungen besetzbare – Planstellen PVD gezogen werden können.

Die Differenz zwischen der „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) und dem HHS ist 
daher nicht mit einer entsprechenden Anzahl unbesetzter Stellen gleichzusetzen. 
Der in der Begründung zur Drucksache dargestellte Wert der zum Stichtag 1. Ap-
ril 2025 im Bereich des PVD des PP Stuttgart angeblich unbesetzten Stellen kann 
insofern nicht nachvollzogen werden.

Die Differenz zwischen Haushaltssoll und tatsächlicher Arbeitsstärke ist vielmehr 
direkte und unvermeidliche Folge der in der „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) be-
rücksichtigten und o. g. personellen temporären Abwesenheiten. 
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Entscheidend für die Einordnung dieser Differenz ist, dass insbesondere diejeni-
gen Personen, die aufgrund der genannten Abwesenheitsgründe temporär nicht 
zur Dienstleistung zur Verfügung stehen, in der Regel ihrer Organisationseinheit 
und den dort vorhandenen Planstellen PVD zugeordnet bleiben. D. h., die Plan-
stellen bleiben weiterhin besetzt, obwohl die Personen (temporär) nicht oder an 
anderer Stelle zur Dienstleistung zur Verfügung stehen. Eine „Nachbesetzung“ 
dieser scheinbar „unbesetzten Stellen“ – z. B. durch eine nochmals verstärkte 
Einstellungsoffensive – ist rein faktisch nicht möglich. Im Übrigen ist ein ge-
wisser Anteil an temporär tatsächlich unbesetzter Stellen bzw. Schwankungen in 
der Stellenauslastung in einem dynamischen Personalkörper – auch aufgrund der 
verschiedenen unterjährigen Einstellungstermine – stellentechnisch nicht zu ver-
meiden. 

Unabhängig hiervon bleibt festzuhalten, dass die kontinuierlich hohen Einstel-
lungszahlen der vergangenen Jahre im Rahmen der größten Einstellungsoffensive 
in der Geschichte der Landespolizei bereits im Jahr 2023 dazu geführt haben, 
dass planerisch alle in der Landespolizei ausgebrachten PVD-Planstellen besetzt 
waren. 

Auch im Bereich des PP Stuttgart spiegeln sich die aus der Einstellungsoffensive 
resultierenden personellen Zuwächse bereits heute in einer tendenziell positiven 
Entwicklung der Personalstärke wider. So ist im Stichtagsvergleich 1. September 
2024 und 1. September 2025 die „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) für die unter 
Frage 1 dargestellten Organisationseinheiten in Summe um 4,6 VZÄ angestiegen. 
Der im Bereich der Polizeireviere feststellbare Rückgang und zugleich bei der 
Kriminalpolizeidirektion zu verzeichnende Anstieg der „Personalstärke Ist netto“ 
(VZÄ) ist primär auf Organisationsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Häu-
sern des Jugendrechts in Stuttgart zurückzuführen.

2.	�Wie verhält sich die Altersverteilung nach verschiedenen Altersgruppen in den 
polizeilichen Organisationseinheiten sowie der Kriminalpolizei in Stuttgart 
zum Stichtag 1. Oktober 2025 (aufgeschlüsselt nach Revieren sowie Dezerna-
ten sowie Personen unter 30, 40; über 50 und über 60 Jahre)?

Zu 2.:

Die Informationen zur Altersverteilung der angefragten Organisationseinheiten 
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. In Abweichung zur Fragestellung 
wurde auf vorliegende Daten zum Stichtag 1. September 2025 zurückgegriffen.

  

 

 

 

Organisationseinheit 
(Stichtag 1. September 2025) 

Polizeivollzugsdienst 
Anzahl Personen 

unter 30 Jahre 
Anzahl Personen 

unter 40 Jahre 
Anzahl Personen 

über 50 Jahre 
Anzahl Personen 

über 60 Jahre 
Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße 76 34 10 2 
Polizeirevier 2 Wolframstraße 42 29 15 1 
Polizeirevier 3 Gutenbergstraße 50 28 23 3 
Polizeirevier 4 Balinger Straße 56 26 29 2 
Polizeirevier 5 Ostendstraße 65 26 16 1 
Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße 73 25 18 2 
Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße 37 24 16 1 
Polizeirevier 8 Kärntner Straße 41 16 11 0 

Kriminalinspektion 1 17 13 4 0 
Kriminalinspektion 2 27 26 20 3 
Kriminalinspektion 3 10 15 10 1 
Kriminalinspektion 4 19 18 6 0 
Kriminalinspektion 5 4 9 6 3 
Kriminalinspektion 6 4 11 6 2 
Kriminalinspektion 7 28 28 31 7 
Kriminalinspektion 8 3 6 7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9963

5

3.	�Wie viele Polizeibeamtinnen und -beamte wurden zum 1. September 2025 in 
Stuttgart neu eingestellt?

4.	�Welchen polizeilichen Organisationseinheiten und welchen Dezernaten der 
Kriminalpolizei wurden die zum 1. September 2025 neu eingestellten Polizeibe-
amten in Stuttgart zugeordnet (bitte aufgeschlüsselt nach Revieren bzw. Dezer-
naten, komplette Neueinstellungen, [Hoch-]Schulabsolventen inklusive Angabe 
des (Hoch)Schulstandorts, sowie Versetzungen aus anderen Revieren)?

Zu 3. und 4.:

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die zum Stichtag 1. September 2025 zu den angefragten Organisationseinheiten 
erfolgten Personalzuweisungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
Die Aufschlüsselung nach Ausbildungsstandorten der Absolventinnen und Ab-
solventen der Ausbildung zum mPVD sind der Antwort zu Frage 7 zu entnehmen.

5.	�Wie hoch waren die Jahrgangszahlen an den Polizei(hoch)schulen in Baden-
Württemberg zum Einstellungstermin Herbst 2025 (bitte aufgeschlüsselt nach 
[Hoch]schulstandorten und Zügen)?

Zu 5.:

Die zum Einstellungstermin Herbst 2025 an den fünf Standorten der Hochschule 
für Polizei Baden-Württemberg insgesamt eingestellten 285 Anwärterinnen und 
Anwärter für den mPVD können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

Für das Einstellungsjahr 2025 waren insgesamt 1 200 Neueinstellungen vorge
sehen, darunter ursprünglich 404 im Rahmen der Herbsteinstellung sowie 45 Nach-
besetzungen aus dem Frühjahr im mPVD. Im Verlauf des Auswahlverfahrens 
zeigte sich jedoch eine besondere Entwicklung: Im gehobenen Polizeivollzugs-
dienst (gPVD) war ein signifikanter Anstieg der Bewerberqualität im Auswahltest 
festzustellen. Um diesem positiven Trend gerecht zu werden, wurde das Ausbil-
dungsplatzangebot für die Sommereinstellung im gPVD temporär ausgeweitet. 
Konkret wurden – mit Zustimmung des Finanzministeriums – freie Anwärterstel-

  

 

Organisationseinheit  
(Stichtag 1. September 2025) 

Versetzungen im Polizeivollzugsdienst 
Gesamtzahl neu 
zugewiesener 

Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten 

davon  
„Querversetzungen“1 

davon  
„Neueinstellungen“2 

Einsatzhundertschaft 16 1 153 
Polizeirevier 4 Martin-Luther-Straße 2 1 1 
Polizeirevier 5 Ostendstraße 2 - 2 
Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße 1 - 1 
Polizeirevier 8 Kärntner Straße 1 - 1 
Sonstige 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Versetzungen von bereits fertig ausgebildeten Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten anderer Dienststellen zum PP Stuttgart.   
2 Versetzungen von Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung zum mPVD.   
3 Davon drei Nacheinstellungen zum 1. Oktober 2025 

_____________________________________

1	� Versetzungen von bereits fertig ausgebildeten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten anderer 
Dienststellen zum PP Stuttgart.

2	� Versetzungen von Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung zum mPVD.
3	� Davon drei Nacheinstellungen zum 1. Oktober 2025.

  

 

 

  

Einstellungen mPVD 
(Herbst 2025) 

Ausbildungsstandorte der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg 
Biberach Bruchsal Herrenberg Lahr Wertheim 

Anzahl Einstellungen 63 28 90 57 47 
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len des mPVD zugunsten des gPVD umgewidmet. Der Haushaltsgesetzgeber hat 
für diese Fälle eine spezielle Ermächtigung mit einem Planvermerk geschaffen. 
Dadurch können solche Unwuchten bei der Bewerberzahl im Haushaltsvollzug 
ausgeglichen werden. Dies wirkte sich auf die Zahl der Herbsteinstellungen aus. 
Weitergehende Ausführungen können der Stellungnahme zum Antrag des Abg. 
Sascha Binder u. a. SPD, Rechtmäßigkeit des Einstellungsverfahrens für den Poli-
zeivollzugsdienst, Drucksache 17/9283, entnommen werden.

6.	�Wie viele Bewerbungen je ausgeschriebener Stelle sind für den aktuellen Jahr-
gang mit Beginn Herbst 2025 für die Ausbildung an Polizei(hoch)schulen ein-
gegangen?

Zu 6.:

Der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, als zuständiger Einstellungsbe-
hörde, lagen für das Einstellungsjahr 2025 insgesamt und abschließend 5 272 Be-
werbungen für die geplanten 1 200 Einstellungen vor.

Diese verteilen sich auf die Einstellungstermine wie folgt:

Die geplante Einstellungszahl von 1 200 Einstellungen wurde nicht nur erreicht, 
sondern um weitere 54 Einstellungen übertroffen. Damit stellte die Polizei Baden-
Württemberg im Jahr 2025 in Summe 1 254 Anwärterinnen und Anwärter ein. 
Die ursprünglichen Planzahlen der einzelnen Einstellungstermine wurden auf-
grund der in der Antwort zu Frage 5 genannten Gründe angepasst.

7.	�Wie viele der Polizeischülerinnen und -schüler der Polizei(hoch)schulen in Ba-
den-Württemberg wurden seit dem Versetzungstermin April 2025 bis heute (nach 
aktuellem Planungsstand) in die polizeilichen Organisationseinheiten sowie 
die Kriminalpolizei in Stuttgart versetzt (bitte aufgeschlüsselt nach [Hoch-]
Schulstandort, [voraussichtlichem] Versetzungstermin nach Stuttgart sowie Re-
vieren bzw. Dezernaten)?

Zu 7.:

Die zum Versetzungstermin 1. September 2025 nach Abschluss ihrer Ausbildung 
zum PP Stuttgart versetzten Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung des 
mPVD sind der Tabelle in Anlage 3 zu entnehmen. Die Zuweisung von Perso-
nal erfolgt bei der Polizei Baden-Württemberg zunächst zentral durch das Innen-
ministerium-Landespolizeipräsidium bis auf Ebene der DuE. Die weitere Perso-
nalzuweisung auf die nachgeordneten Organisationseinheiten, beispielsweise die 
Polizeireviere oder die Kriminalinspektionen, erfolgt durch die DuE – hier: das 
PP Stuttgart – lage- und bedarfsorientiert.

Strobl
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen

  

 

 

Einstellungstermin Anzahl 
Bewerbungen 

Bewerbungen 
je Planzahl 

ursprüngliche 
Planzahl 

Einstellung 
Frühjahr 2025 (mPVD) 869 4,43 196 
Sommer 2025 (gPVD) 2.735 4,56 600 
Herbst 2025 (mPVD) 1.668 4,13 404 
Gesamt 5.272 4,39 1.200 
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